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  ÄNDERUNG  

BAU- UND ZONENORDNUNG 

  Genehmigung 

   

  Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 2. Dezember 2021 

  Namens der Gemeindeversammlung  
  Der Präsident: Der Schreiber: 

 

 

 
  Von der Baudirektion genehmigt am 

  Für die Baudirektion: BDV-Nr. 
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  1. ZONENORDNUNG 
   

  Die Gemeinde Rickenbach erlässt, gestützt auf § 45 die Bestimmun-
gen des kantonalen Planungs- und Baugesetz vom 7. September 
1975 (PBG) sowie den zwischenzeitlichen Anpassungen und unter 
Beachtung des eidgenössischen Rechtes, folgende Bau- und Zonen-
ordnung:  
 
Es gelten die Baubegriffe und Definitionen sowie die Mess- und Be-
rechnungsweisen gemäss dem Planungs- und Baugesetz (PBG) bzw. 
der Allgemeinen Bauverordnung (ABV) und der Besonderen Bauver-
ordnung II (BBV II) in den jeweiligen geltenden Fassungen bis 28. Feb-
ruar 2017.  

   

  Art. 1a Mehrwertausgleich 

Mehrwertabgabe  1 Auf Planungsvorteilen, die durch Auf- oder Umzonungen entstehen, 
wird eine Mehrwertabgabe im Sinne von § 19 des Mehrwertaus-
gleichsgesetzes (MAG) erhoben.  
2 Die Freifläche gemäss § 19 Abs. 2 MAG beträgt 2'000 m2.  
3 Die Mehrwertabgabe beträgt 20 % des um Fr. 100'000 gekürzten 
Mehrwerts. 

Erträge  4 Die Erträge aus den Mehrwertabgaben fliessen in den kommunalen 
Mehrwertausgleichsfonds und werden nach Massgabe des Fonds-
reglements verwendet. 

   

  ... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hinweis: Beträgt der Mehrwert von Grundstücken, die gemäss Abs. 2 von der Abgabe befreit wären, mehr 
als Fr. 250‘000, wird gestützt auf § 19 Abs. 4 MAG eine Abgabe gemäss Abs. 3 erhoben. 
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